
  

  
  
 
 
 
 
 
 
Stadt Halle (Saale)         18.04.2018 
 
 
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten vom 12.04.2018: 

 
zu 4.1 Richtlinie zum Verfahren der Vergabe sowie Unterhaltung und Pflege 

von Ehrengrabstätten auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt Hal-
le (Saale) 
Vorlage: VI/2017/03653 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die Richtlinie zum Verfahren der Vergabe 
sowie Unterhaltung und Pflege von Ehrengrabstätten auf den kommunalen Friedhöfen der 
Stadt Halle (Saale). 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten vom 12.04.2018: 

 
zu 4.1.1 Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Be-

schlussvorlage Richtlinie zum Verfahren der Vergabe sowie Unterhal-
tung und Pflege von Ehrengrabstätten auf den kommunalen Friedhö-
fen der Stadt Halle (Saale); VI/2017/03653 
Vorlage: VI/2018/03875 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  abgesetzt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die Richtlinie zum Verfahren der Vergabe 

sowie Unterhaltung und Pflege von Ehrengrabstätten auf den kommunalen Friedhöfen der 

Stadt Halle (Saale) mit folgenden Änderungen: 

Punkt III., Absatz 3  

Die Anerkennung als Ehrengrabstätte kann frühestens fünf Jahre nach dem Tod für zunächst 

mindestens 20 Jahre erfolgen. erfolgt für zunächst 20 Jahre. 

In dringend gebotenen Ausnahmefällen kann durch Beschluss des Stadtrates die Anerken-

nung schon zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen.  

 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten vom 12.04.2018: 

 
zu 4.1.2 Änderungsantrag der SPD-Fraktion und CDU/FDP-Stadtratsfraktion 

zur Richtlinie zum Verfahren der Vergabe sowie Unterhaltung und 
Pflege von Ehrengrabstätten (Vorlagen-Nummer: VI/2017/03653) 
Vorlage: VI/2018/03912 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) beschließt die Richtlinie zum Verfahren der Vergabe 

sowie Unterhaltung und Pflege von Ehrengrabstätten auf den kommunalen Friedhöfen der 

Stadt Halle (Saale) mit folgenden Änderungen: 

 

1. Punkt I.2 wird geändert und erhält folgende Fassung: 

Ehrengrabstätten sind am Grab einheitlich als solche zu kennzeichnen. Auf den Fried-

hofsübersichtsplänen ist auf sie hinzuweisen.  

Auf den jeweiligen Friedhöfen und an dem jeweiligen Grab ist in geeigneter Weise ein 

schriftlicher Hinweis, worin die besonderen Verdienste der dort bestatteten Persönlichkei-

ten bestehten, anzubringen. Diese Hinweise sollen eine der Würde und Dauer ein-

heitlich angemessene Form haben. Die Anfertigung und Anbringung muss das Er-

gebnis einer (begrenzten) Ausschreibung sein. 

 

2. Punkt III.2 wird geändert und erhält folgende Fassung: 

Als Persönlichkeiten mit besonderen Verdiensten gelten Verstorbene, die hervorragende 

Leistungen mit engem Bezug zu der Stadt Halle (Saale) vollbracht oder die sich durch ihr 

überragendes Lebenswerk um die Stadt Halle (Saale) verdient gemacht haben. 

Unabdingbar Ziel ist es, dass das Andenken an die Persönlichkeit in der allgemeinen Öf-

fentlichkeit fortlebt. 

 

3. Punkt III.3 wird geändert und erhält folgende Fassung: 

Die Anerkennung als Ehrengrabstätte kann frühestens drei Jahre nach dem Tod für 

zunächst mindestens 20 Jahre erfolgenerfolgt für zunächst 20 Jahre. In Ausnahmefäl-

len kann durch Beschluss des Stadtrates die Anerkennung schon zu einem frühe-

ren Zeitpunkt erfolgen. 

 



  

  
 

 

 

4. Punkt IV.1 wird geändert und erhält folgende Fassung: 

Das Vorschlagsrecht für die Anerkennung von Grabstätten als Ehrengrabstätten nach 

Abschnitt III steht jedermann jeder natürlichen und/oder juristischen Person zu. Der 

Vorschlag ist Diese Vorschläge sind schriftlich mit einer Begründung versehen an die 

Stadt Halle (Saale) zu richten. Zur Vorbereitung der Entscheidungen über die Anerken-

nung als Ehrengrabstätte richtet die Stadt Halle (Saale) einen Beirat ein. Dieser gibt zum 

jeweiligen Vorschlag eine gutachtliche Stellungnahme über die zur Ehrung führende Tä-

tigkeit der Persönlichkeit ab. 

 

5. Punkt IV.2 wird geändert und erhält folgende Fassung  

Diese gutachtliche Stellungnahme muss neben einer eingehenden Begründung des 

Votums Folgendes enthalten: 

a) die Lebensdaten und die wichtigsten biographischen Daten des Werdegangs der 

Persönlichkeit, 

b) eine Darstellung des fortlebenden Andenkens in der allgemeinen Öffentlichkeit 

und 

c) Angaben über die voraussichtlichen Kosten. 

 

Darüber hinaus soll Folgendes Bestandteil der Stellungnahme sein: 

 

d) eine Beschreibung der Grabstätte (z.B. Grabstättenart, und -ausstattung, Nut-

zungsrechtsbeginn und -dauer, Namen weiterer dort bestatteter Personen), 

e) Angaben zu Bemühungen, für die Pflege und Instandhaltung der Ehrengrabstätte 

und des Grabmals der Persönlichkeit nahestehende Institutionen, Gesellschaften, 

Vereine oder sonstige Dritte zu gewinnen. 

 

6. a) Es wird ein neuer Punkt IV.3 eingefügt mit folgendem Inhalt: Der Punkt V. Verlän-

gerungsverfahren wird ersetzt durch den neuen Punkt V. Beirat mit folgendem 

Inhalt: 

1. Die Stadt Halle (Saale) richtet einen Beirat ein, der die Entscheidung vorbe-

reitet, ob die Grabstätte als Ehrengrabstätte anerkannt wird. Über diesen 

Antrag Entscheidung erstellt der Beirat eine schriftliche Stellungnahme. 

Diese Stellungnahme beleuchtet die Tätigkeit des Verstorbenen, die zur Eh-

rung führt. 

2. Es wird ein Beirat gebildet, der über die zu ehrenden Personen entscheidet. Die 

Benennung der Beiratsmitglieder werden von erfolgt auf Vorschlag der Stadt-

verwaltung oder von Institutionen vorgeschlagen und durch nach Beschluss 

des Stadtrates gewählt. Der Beirat besteht aus sieben Mitgliedern, darunter 

mindestens zwei Frauen und zwei Männer. Sie sollen die Bereiche Stadtge-

schichte, Kultur, Soziales, Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung 

vertreten. Es sollen Einzelpersönlichkeiten sein, die frei in ihrer Entschei-

dung auch von Institutionen vorgeschlagen werden können, jedoch nicht wei-

sungsgebunden sind. Dem Beirat sollen mindesten zwei Frauen/Männer ange-



  

  
hören. Vorschläge sowie Anträge auf Mitgliedschaft sind an die Stadtverwal-

tung zu richten. Der StadtratGewählt wird den Beirat für die Dauer von fünf 

Jahren. Eine Wiederwahl ist möglich. Der Beirat gibt sich nach seiner Kon 

 

 

 

 

3. stituierung eine Geschäftsordnung und wählt eine Vorsitzende/einen Vorsit-

zenden. Die Geschäftsordnung ist vom Stadtrat zu bestätigen. Rechtsmittel 

gegen Einzelentscheidungen des Beirates sind ausgeschlossen. 

Befürwortetungen von Ehrengräbern durch den der Beirat ein Ehrengrab, so 

legt die Verwaltung werden dem Stadtrat den Antrag und dDie Stellungnah-

me des Beirates wird dem Stadtrat von der Verwaltung zur Entscheidung in 

nicht öffentlicher Sitzung vorgelegtgelegt. Rechtsmittel gegen Einzelent-

scheidungen des Beirates sind ausgeschlossen. Lehnt der Beirat den An-

trag ab, so erhält der/die Antragsteller/in einen schriftlichen Bescheid. 

b) Alle unter IV folgenden Punkte werden entsprechend angepasst. 

 

7. Der Punkt VI wird geändert und erhält folgende Fassung. 

Werden während der Anerkennungszeit Tatsachen bekannt, die die Annahme recht-

fertigen, dass sie dem Status einer Ehrengrabstätte entgegenstehen, leitet die Stadt-

verwaltung ein Prüfungsverfahren ein. Sie kann dazu eine gutachtliche Stellungnah-

me gemäß IV einholen. Ergibt die Prüfung, dass eine Aberkennung zu empfehlen ist, 

legt die Stadtverwaltung die Angelegenheit dem Stadtrat zur Beschlussfassung vor. 

 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten vom 12.04.2018: 

 
zu 4.2 Baubeschluss zur Baumaßnahme Sanierung Gedenksäulen auf dem 

Gertraudenfriedhof Halle (Saale), Landrain 25, 06118 Halle (Saale) 
Vorlage: VI/2018/03762 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 
Der Ausschuss für städtische Bauangelegenheiten und Vergaben nach der VOB, VOL, HOAI 
und VOF beschließt die Sanierung der Gedenksäulen und Wiederherstellung der figürlichen 
Plastiken auf dem Gertraudenfriedhof Halle (Saale). 
 
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten vom 12.04.2018: 

 
zu 5.1 Antrag der Stadträt*innen Dr. Regina Schöps und Yvonne Winkler 

(MitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM), Marko Rupsch (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN), Dr. Detlef Wend (SPD), Anja Krimmling-Schoeffler 
(DIE LINKE) und Ulrich Peinhardt (CDU/FDP) zur Verbesserung des 
Schutzes der Bevölkerung vor kommunikationsinduzierter elektro-
magnetischer Strahlung 
Vorlage: VI/2018/03718 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich abgelehnt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Gesundheitsrisiken durch Mobilfunkstrahlung 
beauftragt der Stadtrat die Stadtverwaltung mit folgenden Vorsorgemaßnahmen im Rahmen 
ihrer gesetzlichen Möglichkeiten: 
 

1. Die Stadt Halle erarbeitet ein Mobilfunk-Vorsorgekonzept. 
2. Die Stadt Halle strebt die Reduzierung bzw. Vermeidung lokal hoher Belastungen 

durch Konzentration von Mobilfunkantennen an bevorzugten Standorten an und nutzt 
dazu ein Dialogverfahren mit den Mobilfunkbetreibern zur Einigung über bestehende 
und geplante Standorte von Mobilfunkanlagen. 

3. Die Stadt Halle informiert die Bevölkerung durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und 
Kampagnen über die Risiken elektromagnetischer Strahlung und über Möglichkeiten, 
diese zu reduzieren. 

4. Die Stadt Halle verwendet bei der Neuinstallationen oder Erneuerung von Kommuni-
kationsinfrastruktur in Verwaltung, Kindergärten, Schulen und Bibliotheken möglichst 
kabelgebundene Lösungen. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten vom 12.04.2018: 

 
zu 5.2 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Pestizidverzicht 

auf verpachteten Flächen der Stadt 
Vorlage: VI/2018/03731 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Beim Abschluss neuer Pachtverträge für landwirtschaftliche und andere Flächen der Stadt und 
bei der Verlängerung von Pachtverträgen wird eine Vertragsklausel eingefügt, mit der sich der 
Pächter grundsätzlich zum vollständigen Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden auf diesen Flä-
chen verpflichtet. Diese Vorgabe wird auch bei Verträgen umgesetzt, die eine automatische Ver-
längerung für den Fall vorsehen, dass keine Kündigung erfolgt. 
 
1. Beim Abschluss neuer Pachtverträge für landwirtschaftlichen Flächen der Stadt wird 

eine Vertragsklausel eingefügt, mit der sich Pächter*innen verpflichten, nur bei erwie-
senem Bedarf die im ökologischen Landbau zugelassenen Pestizide (entsprechend EG 
ÖKO Basisverordnung 834/2007 und der Durchführungsbestimmung der EG Verord-
nung 889/2008) einzusetzen. Bei der Verlängerung bestehender Pachtverträge ist mit 
den Pächtern ein Plan zu erarbeiten, wie schrittweise die Reduzierung des Einsatzes 
von Pestiziden auf den für neue Pachtverträge festgelegten Standard erfolgen kann. 

2. Beim Abschluss neuer Pachtverträge und bei der Verlängerung von Pachtverträgen 
für andere Flächen der Stadt (z.B. Kleingartenanlagen, Garagenanlagen, Sportanlagen, 
etc.) wird eine Vertragsklausel eingefügt, mit der sich Pächter*innen zum vollständi-
gen Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden auf diesen Flächen verpflichten. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten vom 12.04.2018: 

 
zu 5.3 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:  Flächen am Sandan-

ger als öffentliche Bolzplätze erhalten 
Vorlage: VI/2015/01188 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich abgelehnt 
 
 

 

Beschlussvorschlag:                                         
 

1. Der Stadtrat beschließt, dass nach dem Umzug des HFC-

Nachwuchsleistungszentrums in den Stadtteil Silberhöhe, die Flächen am Sandanger 

für den Freizeitsport als frei zugängliche Bolzplätze genutzt werden. 

2. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, dafür die erforderlichen Voraussetzungen zu 

schaffen.  

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten vom 12.04.2018: 

 
zu 5.4 Antrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM zur Orga-

nisation des Ordnungsdienstes 
Vorlage: VI/2018/03801 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  vertagt 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, eine ausführliche Informationsvorlage zu den 
Dienstzeiten im Ordnungsbereich zu erstellen, insbesondere hinsichtlich des Vorschlages 
der Verwaltung zur Neuorganisation des Ordnungsdienstes in der Sitzung des Ausschusses 
für Personalangelegenheiten am 02.11.2017. In der Vorlage sind Dienstpläne vorzulegen 
und dazu Stellung zu nehmen, speziell in einer Darstellung von Arbeitsstundenverteilung, 
Personalbedarf und IST-Situation. Bei der Beschreibung der IST-Situation ist u.a. auf Kran-
kenstände, unbesetzte Stellen und Ausschreibungen einzugehen. 
 
Die Informationsvorlage ist dem Ausschuss für Personalangelegenheiten schriftlich und frist-
gerecht für die Sitzung am 04.04.2018 vorzulegen.  
 
 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellvertretende Protokollführerin 



  

  
 

A u s z u g  

aus der Niederschrift der öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des 
Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten vom 12.04.2018: 

 
zu 5.5 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Unterstützung der 

Schulgartenarbeit 
Vorlage: VI/2018/03809 

__________________________________________________________________________ 

 

Abstimmungsergebnis:  einstimmig zugestimmt nach Änderungen 
 
 

 

Beschlussempfehlung: 
 

1. Der Stadtrat und die Stadtverwaltung bekennen sich zu derzeit bestehenden Koope-
rationen mit Verbänden und Vereinen für die Schulgartenarbeit von Schulen (u. a. 
Kleingartenvereine, Umweltvereine oder Gartenkooperativen) und stellen, über Pro-
jektförderung, Mittel aus dem Haushalt der Stadt Halle bereit. 

2. Der Stadtrat beauftragt den Oberbürgermeister mit der Erarbeitung einer Konzeption 
eines Maßnahmenplanes zur Stärkung der Angebote von Schulgärten, sowie Ge-
meinschaftsgärten in der Stadt Halle. Dieser Konzeption Maßnahmenplan wird in 
Zusammenarbeit mit Akteursvertreter*innen (Gartennetzwerk) bis Ende 2018 erstellt. 
Grundlage der Konzeption des Maßnahmenplanes soll eine Bestandsaufnahme 
sein, in der dargestellt wird, wie viele und welche Schulen Schulgärten besitzen und 
welche Schulen externe Angebote nutzen. Weiter soll dargestellt werden, wie viele 
und welche Garteninitiativen es gibt, wo sich diese befinden und welche davon poten-
tiell in der Lage sind, Angebote zur Natur- und Umweltbildung zu unterbreiten. 

 

 

 

F.d.R. 
____________________________ 
Sarah Lange 
Stellvertretende Protokollführerin 
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